
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 22a VVO Datenstrukturen der
Meldungen

 VVO - Verpackungsverordnung 2014

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.09.2023

§ 22a.

Für Meldungen nach dieser Verordnung ist das in der ON-Regel 192150 „Datenstrukturen für den elektronischen

Datenaustausch in der Abfallwirtschaft“, ausgegeben am 1. November 2007, de8nierte Datenmodell (die

Datenstruktur, die Datentypde8nitionen und die Feldlängen) zu verwenden. Die daraus abgeleiteten XML-

Datenformatstrukturen für einzelne Aufzeichnungsinhalte, Auszüge, Zusammenfassungen und Meldungen,

einschließlich Buchungsarten und Prüfregeln, werden auf dem EDM-Portal, edm.gv.at, veröBentlicht. Für die

Identi8kation von Personen, Standorten, Anlagen und Anlagenteilen sind die im Register gemäß § 22 AWG 2002

enthaltenen Identi8kationsnummern zu verwenden. Die auf dem EDM-Portal veröBentlichten Referenztabellen mit

Identifikationsnummern und standardisierten Zuordnungen sind zu verwenden.
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